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Az. 2/Os-0280.32 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über besondere Anforderungen an bauliche 
Anlagen, Gärten und Einfriedungen für die außerhalb des innerörtlichen 
Bereichs gelegenen Gebiete der Gemeinde Grainau -Ortsgestaltungssatzung 2- 
(OGS 2) 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grainau hat in seiner Sitzung am 02.07.2025 die 
Satzung zur Änderung der OGS 2 beschlossen.  
 
Die Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Sie liegt in der Verwaltung der Gemeinde Grainau, Parkweg 8 (Ebene 1), zur Einsicht 
während der allgemeinen Geschäftszeiten auf.  
Zudem ist die Satzung auf der gemeindlichen Internetpräsenz zugänglich:  
https://www.gemeinde-grainau.de/bekanntmachungen 
 
 
Grainau, den 10.07.2025 
 
 

 
Märkl 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

An den Amtstafeln bzw. im Internet Datum Hz. 

- angeschlagen / veröffentlicht 10.07.2025  

- abzunehmen / zu entfernen 11.08.2025  
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